
Muster Pfarrsprengelsatzung nach § 10 Absatz 4 Kirchengemeindestrukturgesetz

I. Ausführliche Satzung

§ 1 Zusammensetzung des Pfarrsprengelrats

(1) In den Pfarrsprengelrat entsendet jeder der o.g. Gemeindekirchenräte /2/3 Mitglieder/ entsendet der Gemeindekirchenrat A 1/ der Gemeindekirchenrat B 2/ der Gemeindekirchenrat C 3 Mitglieder.
[Hier müssen die beteiligten Gemeindekirchenräte eine Regelung finden, die ihrer Situation entspricht. Es kann richtig sein, dass jeder Gemeindekirchenrat die gleiche Zahl von Mitgliedern in den Pfarrsprengelrat entsendet; es kann auch richtig sein, die Zahl der zu Entsendenden von der Zahl der Gemeindeglieder abhängig zu machen und eine Staffelung vorzunehmen]

(2) Die Amtszeit der Mitglieder des Pfarrsprengelrats entspricht ihrer Amtszeit im Gemeindekirchenrat. Endet die Mitgliedschaft im Gemeindekirchenrat vorzeitig, endet auch die Mitgliedschaft im Pfarrsprengelrat. Der Gemeindekirchenrat kann eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für den Rest der Amtszeit entsenden. Im Übrigen nehmen die Mitglieder ihr Amt bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers wahr.
[Nach jeder Ältestenwahl ist der Pfarrsprengelrat neu zu besetzen. Wenn ein Mitglied während der Amtszeit aus dem GKR ausscheidet (z.B. durch Umzug oder Rücktritt) endet auch die Mitgliedschaft im Pfarrsprengelrat. Eine Fortführung der Mitgliedschaft bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers ist ausgeschlossen. Der entsendende Gemeindekirchenrat kann ein neues Mitglied schicken. Nach der Ältestenwahl sollen die Mitglieder allerdings so lange im Amt bleiben, bis ein neuer Pfarrsprengelrat bestimmt ist.]

(3) Die Inhaberinnen und Inhabern einer Pfarrstelle der dem Pfarrsprengel angehörenden Kirchengemeinden sowie die dauerhaft in eine solche Stelle Entsandten oder mit ihrer Verwaltung Beauftragten (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarrdienst), sind Mitglieder kraft Amtes im Pfarrsprengelrat.
(4) Der Pfarrsprengelrat kann bis zu 2 weitere Mitglieder, die Gemeindeglieder der dem Pfarrsprengel angehörenden Kirchengemeinden sind und die Befähigung zum Ältestenamt haben, berufen. Artikel 18 der Grundordnung gilt entsprechend.

§ 2 Beschlussfassung im Pfarrsprengelrat

(1) Der Pfarrsprengelrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Die Zahl der Mitglieder bestimmt sich aus § 1. 
(2) Die Beschlüsse werden gemäß Artikel 23 der Grundordnung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
(3) Der Pfarrsprengelrat entscheidet über:
a) gemeinsame Fragen bei der Gestaltung des pfarramtlichen Dienstes, insbesondere die Durchführung von Gottesdiensten im Pfarrsprengel;
b) die Zugehörigkeit der Mitarbeitenden im Pfarrdienst zu den Kirchengemeinden und damit zu den Gemeindekirchenräten, wenn mehrere Pfarrstellen besetzt sind; 
c) die Aufstellung des Wahlvorschlags bei einer Pfarrstellenbesetzung von Pfarrstellen im Pfarrsprengel und führt die Pfarrwahl durch.
[Durch Beschlussfassung gemäß Artikel 32 Absatz 3 der Grundordnung können Gemeindekirchenräte mit Zustimmung des Kreiskirchenrats weitere Aufgaben auf den Pfarrsprengelrat übertragen. Denkbar wäre die Verantwortung für Haushaltsstellen, die gemeinsamen Aufgaben im Pfarrsprengel dienen oder für gemeinsame Projekte] 
(4) Über die gefassten Beschlüsse wird ein Protokoll gemäß Artikel 23 Absatz 9 der Grundordnung geführt. Das Protokoll geht an die Vorsitzenden der Gemeindekirchenräte zur Unterrichtung.
§ 3 Vorsitz und Stellvertretung im Pfarrsprengelrat

(1) Nach jeder Ältestenwahl und oder nach einer Neubildung des Pfarrsprengelrats wählen die Mitglieder eines ihrer Mitglieder für den Vorsitz und eines für die Stellvertretung. 
(2) Vorsitz und Stellvertretung wirken zusammen mit dem Mitglied oder den Mitgliedern nach § 1 Absatz 3 bei der Vorbereitung der Sitzungen. Die Sitzungsleitung liegt, sofern nichts anderes vereinbart ist, beim Vorsitz.
(3) Die oder der Vorsitzende vertritt den Pfarrsprengelrat nach außen und gegenüber den Gemeindekirchenräten der Kirchengemeinden des Pfarrsprengels. Die Mitglieder im Pfarrsprengelrat berichten ihren jeweiligen Gemeindekirchenräten über die gefassten Beschlüsse und erfolgten Beratungen. 

§ 4 Geschäftsordnung des Pfarrsprengelrats

(1) Der Pfarrsprengelrat kann sich eine Geschäftsordnung geben, in der er die Form der Einladung zu den Sitzungen, den Sitzungsturnus und Vereinbarungen zur Durchführung der Sitzungen trifft.
[Gedacht ist hier z.B. an Vereinbarungen, sich ¼ jährlich zu treffen, rotierend durch die Kirchengemeinden, sich regelmäßig z.B. per Zoom und nur ausnahmsweise in Sitzungen zu treffen oder auch sich nur telefonisch einzuladen oder immer schriftlich mit Tagesordnung. Die Gemeindekirchenräte sind hier frei, einen gemeinsamen Weg zu finden, der passt.] 
(2) Der Pfarrsprengelrat trifft sich mindestens einmal jährlich und wird, sofern eine Wahl für den Vorsitz noch nicht erfolgt ist, von dem Mitglied oder den Mitgliedern gemäß § 1 Absatz 3 zur Sitzung eingeladen.



II. Kurze Satzung 

Zusammensetzung des Pfarrsprengelrats

In den Pfarrsprengelrat entsendet jeder der o.g. Gemeindekirchenräte /2/3 Mitglieder/ entsendet der Gemeindekirchenrat A 1/ der Gemeindekirchenrat B 2/ der Gemeindekirchenrat C 3 Mitglieder.
[Hier müssen die beteiligten Gemeindekirchenräte eine Regelung finden, die ihrer Situation entspricht. Es kann richtig sein, dass jeder Gemeindekirchenrat die gleiche Zahl von Mitgliedern in den Pfarrsprengelrat entsendet; es kann auch richtig sein, die Zahl der zu Entsendenden von der Zahl der Gemeindeglieder abhängig zu machen und eine Staffelung vorzunehmen]

